
Vfg. 
Stadt Neumünster Neumünster, 27. Oktober 2011
Der Oberbürgermeister 
Zentrale Verwaltung und Personal  
- Abt. Zentrale Verwaltung - 
 
 
 
  AZ: - 10.1 - bü/krö - Herr Bülck 

 
 
1. 
 

Drucksache Nr.:  0870/2008/DS 
======================= 

 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 15.11.2011 N Vorberatung 
Ratsversammlung 29.11.2011 Ö Endg. entsch. Stelle 

 
 
 
Berichterstatter: 

 
Oberbürgermeister Dr. Tauras 
 

 
Verhandlungsgegenstand: 

 
Städtepartnerschaften;  
hier: Berufung von Herrn Hans Iblher, 
Kiefernweg 12, 24536 Tasdorf, zum 
ehrenamtlich tätigen Stadtbeauftragten für 
die bestehenden Städtepartnerschaften für 
die Dauern von vier Jahren ab 01.01.2012 
 

 
A n t r a g : 

 
Herr Hans Iblher, Kiefernweg 12, 
24536 Tasdorf, wird für die Dauer von vier 
Jahren ab dem 01.01.2012 zum ehrenamtlich 
tätigen Stadtbeauftragten der Stadt Neu-
münster für die bestehenden Städtepartner-
schaften berufen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: Der mit der ehrenamtlichen Tätigkeit 

verbundene Aufwand wird in Form 
einer Aufwandsentschädigung aus vor- 
handenen Haushaltsmitteln für die 
Städtepartnerschaften erstattet. 
 

 



-  2  - 

 
B e g r ü n d u n g : 

 
 
Nachdem Herr Horst Bender vom 28.07.1987 bis zum 31.12.2005 als Stadtbeauftragter für 
die Städtepartnerschaft mit Gravesham / England ehrenamtlich tätig war, wurde bisher kein 
Nachfolger berufen. 
 
Die Einbindung der Stadt Neumünster in internationale Beziehungen zur Förderung der  
Völkerverständigung, der Bildung von Freundschaften, des kulturellen und zwischenmensch-
lichen Austausches auf allen Ebenen zum gegenseitigen Verständnis ist erklärter Wille. 
 
Die bestehenden Städtepartnerschaften mit Gravesham, Koszalin (Polen) und Parchim  
(Mecklenburg-Vorpommern) können aufgrund reduzierter personeller Kapazitäten nur  
bedingt von der Verwaltung betreut werden und sind auf offizielle Begegnungen beschränkt, 
so dass keine Impulse und die notwendige Koordinierung, insbesondere bei der Entwicklung 
von Begegnungen der Bürger auf privatem, kulturellem und sportlichem Gebiet möglich sind. 
 
Aufgrund dessen und unter Hinweis auf den Beschluss der Ratsversammlung zu Lfd. Nr. 
A 142 des Haushaltskonsolidierungspunktes „Städtepartnerschaft“ schlägt die Verwaltung 
vor, einen Stadtbeauftragten für die oben angeführten Städtepartnerschaften auf ehrenamt-
licher Basis zu berufen, dessen Aufgabenfeld (Anlage 1) entsprechend auszugestalten und bei 
Bedarf weiter zu entwickeln ist.  
 
Nach langer und intensiver Suche wird vorgeschlagen, Herrn Hans Iblher, wohnhaft: 
Kiefernweg 12, 24536 Tasdorf, als ehrenamtlich tätigen Beauftragten der Stadt Neumünster 
für die Städtepartnerschaften zunächst für die Dauer von vier Jahren ab dem 01.01.2012 zu 
berufen. 
 
Herr Iblher befindet sich im Ruhestand und ist aus der Sicht der Verwaltung für diese Tätig-
keit prädestiniert. 
Ein tabellarischer Lebenslauf liegt der Verwaltung vor und wird für die nichtöffentliche Vor-
beratung im Hauptausschuss beigefügt. 
 
Herrn Bender wurde seinerzeit monatlich ein Telefonkostenzuschuss von ca. 7,50 Euro 
gewährt und bei Bedarf die entstandenen Auslagen erstattet. 
 
Es wird vorgeschlagen, die bei der Erfüllung der Tätigkeit des Stadtbeauftragten voraussicht-
lich entstehenden Aufwendungen jeweils aus den für die Städtepartnerschaften veranschlagten 
Haushaltsmitteln auf Antrag zu erstatten. 
 
2.  Wv. 
 
 
 
Dr. Olaf Tauras 

 

Oberbürgermeister  
 
Anlagen:  
Anlage 1:  Aufgabenfeld 
Anlage 2:  Tabellarischer Lebenslauf (nur für den Hauptausschuss) 


